
'218 der Beilagen zy. den steno graphischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P. ). 

Bericht 

"des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (208 der Bei-' so,genannten Säumrui,~beschwerde und hinsichtlich 
lagen): Bundesverfassungsgesetz über . die der Entschei'dung durch-v,erstärkte Senate der Fall. 
V ~rfassungs- und Verwaltungsgericht.sbar- D:e Burudesvedassurig. 1929 galb zw,ar jeder­
kelt (Verfassung~- und Verwaltungsgenchts- mann die MöglicHkeit, wegen R e c h t s w i d r ig-

barkelts-Novelle 1946). k ei t von iBescheiden ,der Verwalturugsibehörden 
. . den V erwaltun.<>:s,ger,icht~hof anzurufen. N~cht 

Der vorliegende Entwunf ,eines Buntdesver- " aher _ war AbhiHe für den F,all ·yor'gesehen, ,daß 
,fassunrgsgesetz,es wunde von der Bunidesregi,erung eine-Behörde üherha:upt ke~nen' Beschevd erläßt, 
in ,der 28. Sitzunig des Nationailnates lam also der ,i'hr' dlYliegenden Entsch,eildungspflicht 
24. Juli 1946 eingeb na cht und dem Venfassungs- nicht nachkommt. Für diesen FaH schuf ,das Ver-
aus'Schuß zug,ewiesen, k,am ,aber wegen Beendi- I 

waltungsrgerichrs:hofgesetz' 1 <.)45 im § 19 tiben'fil s 
g·ung der Tragrung im Juli nicht mehr z'Ur Be- die Möglichkeit der Anrufung des Verwaltun'g's-
ratung. ger,ichtshofes, und zwar im Wege der Säumnis-

Der ArÜkeil I des Entwunfes e.nthält einen, beschwerde: Wenn in einem Verwaltungsver­
neuen Worthur für das Sechste Haupt,stück: faihren ,die oberste Instanz, di·e jemand ,anzurufen 
(lbetitelt: "Gar,antien der Verfassung u.nd, Ver- ! rechtlich in der Lage war, fticht birunen sechs 
w,altungec

) des Bundes-V errfassurugSlgesetzes m der I Monaten in der Sache entschieden ~at, kann er 
f,assung v.on 1929, und !zwar ,für den Abschnitt A i die SäumniSlbeschwende beim Verwaltung&gerichts­
dies,es Hauptstück,e~; ,der in den Antike'ln 129 I hdfenheben. Diese Einrichtung, die -'Si.ch, wie ,die 

, b.is 136 'die wi~hti,?ste~ Be:stimmun:gen. über Ein,- 'iErH~utemden ,Bemerkungen" ':tur Regiemn,g!S­
nchtunig, Zu'standLglkett, Zusammensetzung und vorlage sagen, in ,derPraxisse'hr rbewäaJ.rt Ihat, 
Ve1'ltahren des Verw,aluunlgsgerichtshofes enthält. soll nun ,auch 'V,erfassunrgsrechtEch verankert 

Diese NeUlfa:ssung des Sechsten Hauptstückes wenden. Die Garantien friirdie Geset,zmäßi,gkeit 
wird yon der Bundesregierung ,aus mehr,eren der Verwaltung wenden ,dadurch weiter verstärkt. 

. ~ . 

Grüniden vorgeschla'gen. Der Verw,a:!turug&gerichcs'hof erkennt in Sena-
Seit ·der Erla'ssung 'des Verwaltungsgerichtshof,ge- ten, die aus fünf Mitgliedern Ibestehen. Hat 'ein 

setzes vom 12. Oktoher 1945, \St. G.B!. Nr. 208, solcher Fünifers,ena:t eine besonders schwierig,e 
,da:s noch yon !der P.rovisorischeh Sta';lJtsregierung oder ,grundsätiliche Recht~frage zu entscheiden 
auf Grund der ,;Vorläufigen Veflfassung" vom· oder ;WiN er von einer bi~slherigen ltechtsan-
1. Mai 1945 beschlossen wurde, ist das IBundes-j schauunlg ,des Verwaltungsgerichtshofes -a'bge:hen, 
Vertfa:s:sungsgesetz in der F,a'ssung von 1929 wie,der so wi·rd der Sen-at durch zwei weitere Mitglieder 
in vollem Umfang anwefrdbar geworden. Nun verstärikt, Dies~vBinrichtuIlJg der "verstärkten ~ 
Ibestimmtalber ,die Vorläufige Verfassung bloß in Senat,eH

, rdie aiUch durch ,das Verwaltufrgs,genichts-
zwei kurz,en P,aragraphen, ,daß zur Prüfung der hofgesetz 1945 vorgesehen ist, 'soll Ibeihehalten 
Gesetzmäßilgikeit von Bescheidein der Verwa'l- 'w,erden. Die Hundesvedässung 1929 ,und ,das auf 
tungsibehönden wieder ein Verwahungsg,erichtshOif iihrer Grundla.ge erlassene Verwaltungsgerichts-
in Wien errichtet wird,'d.ie,ganze nähere Regelung hofgesenz vom 16. Mai 1930, B. G. BI. Nr. 153, 
aber einem ei·nfachen Gesetz - dem eben genann- kannten ·di,ese ,Einrichtuilig nicht, 'Sondern <über 
ten V'erwa:ltunrg~gericht:Siho.f,g,esetz - überlassen grundsätzli.che Rechtsauslegungen von aUgemeiner 
bldbt. Dement~prechend konnte dieses Gesetz Bedeutufrg ihatten Fach:gmppen der Vollversamm-
auch von der Bundesverfassung 1929 aibweichende lung oder rdiese se'lbstzu beschließ-en. Das "nicht 
Bestimmun'gen treffeln; dies war hinsichtlich ,der I sehr rbewähne ,Lnstitut der ,F,achgruppen", wie 
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die Erläuternden Bemerkungen Zur Regierungs­
vorlage sagen, soll ,nicht wieder geschaffen werden. 
Der tArtikel 135 ,des Bundes-Ver:fassuIlIg'sg,esetzes 
\50111 demnach ,in Hinkunft nur 'lauten: ,,'Der Ver­
waltungsgerichtsthoferkennt in Senaten." Die 
vom Verw,altungsgerichtshofgesetz 1945 vorge­
sehenen v,erstärlkten Senateerscheilnen ,darin in­
hegriffen. 

Scl:rließlich will die Bundesr,egierung ,durch ,die 
vorliegende Verfassungs- ru.nd Verwaltungs ge­
richtsbarkeits-Novelile 1946 noch eine sachliche 
Unstimmigkeit aus der Weit schaff,en. Ver~ 
mÖ'gensrechtLiche Anspruche aus dem öff'e~tlich­
rechtlichen Dien~tverhä1tnis 'und sonstige An­
sprüche vermÖigensrechtlicher Art Igegen den 
Butnd, die länder, Bezirke und Gemeinden, idie 
nicht im ordentlichen ReChtsweg auS'zutrag;en 
sind, könnten n'achder ,bisheri<gen Rechtslalge 
wa'hlweise ,durch Be s c h wer deoder ,durch 
Klag e vor ,dem Verwaltungsg,er.ichtsihof geltend 
gemacht werden. Die letztel'e Art i,st ,durch die 
Verf.assungsnoveHe vom Jahre 1929 au~drücklich 
vorgeseIhen wOl'den; di,e erstere ergiibt sich daraus, 
daß in di,esen finanzieHen Angelegeniheiten ja 
auch - wi'e in ,allen atnderen Verwalmmgsange­
leg,en'heiten - Besch~ide ,der Verwaltungsbehär­
,den erfIießen, &e aus dem TiteLder Rechtswidri,,,­
keit ,durch Beschw,erde anfechtbar sind. Die~e 
Doppelgdeisi,gkeit- z'u bes,eitigen, liegt im Im,eresse 

• Dr. Lach, 
Berichterstatter. 

der Systematik. Soweit solche Ansprüche wed:er 
im ordentlichen Rechtsweg c auszutl1a,gen,' noch 
durch Bescheid einer VerwaItungsbelhöt"lde zu 
erledigen 'sind, soll der Ver fa s 's u n gs gerichts­
:holf ,das 'kompetente Forum s,e.in, was im Artikel 11 
des vorIi,egenden Entwurfes ausigesprochen wind. 

Der Artikell III gilbt die Mä:gt.ichkeit, durch ,ein­
faches Bundesgesetz ,festZlUsetz,en, ,daß Richter des 
Verwaltungsg,erichtsihofes ,auch nach Vollendung 
des 65. 'Lelbensjalhres in ihrer Tätigkeit :~lassen 
wel'den können, und erstreckt die Geltungs:dauer 
des vom Nationall1at ani 1. Februar 1946 he­
schlossenen Bun,des'gesetzes, das eine solche Rege­
IUl1lg bereitsenohält und !dessen Wirlklsamkeit mit 
31. Dez,em,ber 19461begrenzt ist, Ibis 31. Dezember 
1947. 

Der Artikel IV ist eine ih~oße ülbengatngsbe­
stimmung, wonach ,der Verwaltungsgerich'tsthof 
die Fälle, ,di'e nun ,dem Verfassungsgerichtshof 
zug-ewi.esen werden, unverlJüglich dies,em ,ahzu­
treten Ihat. 

Der Verfassung'saUS!SdlUß stelilt aufGrullid seiner 
Vorberatung, ,die am 2. Oktober 1946 stattfand, 
den An t r'alg, der Nationalrat wolle ,dem ange- ./. 
schlossenen Gesetzentwurf. die verifassulllg,smäß~ge 
ZU5timmunig erteilen. 

Wien, 2. Okwber 1946 . 

Scharf, 
.Obmann. 
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Bundesverfassungsgesetz v'oin . 
1946 über die Verfassungs- und Verwaltungs­
gerichtsbarkeit (Verfassungs- und Verwal­
, , tungsgerichtsbarkeits-Novelle 1946). 

. i 
Der Nationalrat hat beschloss-en:' 

Artikel I. 

Das, Sechste Hauptstück des Bundes-VerLis­
SJHlgsge,setzes in '.der Rassung von 1929 "Gamn­
tiender' Vefifassung und Verwaltung. A. V,er~ 
Wialtungsgerichtshof."wir,a aibg,eändertund hai: 
zu blUten: 

Verwaltungsverfahren als Partei zur Geltend~ 
rriachung der Entscheidungspfticht berechtigt 
war. 

A r i i k e I J}3. Ausgeschlossen von der Zu­
ständigkeitdes Verwaltungsgerichtshofes sind: 

1. die Angele:genlheite~, .die z~r Z~ständigkeit. 
des~,v erfassungsgerichtshofes gehören; . 

2. die Disziplinarangelegenheiten der Ange­
stellten des Bundes, dei- Länder, der Bezirke und 
der Gem,einden; . , .. 

3, die Angelegenheiten des,Patentwesens; 
"A r t i k el 129. Zur. Sicherung der Gesetz- 4 d' A 1- h b ' I . le nge egen eüen, üJ er die in oberster 

mäßigkeit der gesamten. öffentlichen Verwaltung Instanz die Entscheidung einer K~l1egialbehörde 
ist der Verwaltungsgerichtshofin Wien berufen. zusteht, wenrr-nach dem die Einrichtung dieser: 

Art i ~ e IBO. (1) Der Verwaltungsgerichts- Behörde regelnden Bundes-' oder Landesgesetz 
hof erkennt über Beschwerden, womit Rechts- unter den Mitgliedern si'ch wenigstens ein Rich~ 
widrigkeit' von Bescheiden der Verwaltung~be- ter hefindet, auch die übrigen Mitglieder in A'u3~ 
hörden oder Verletzung der Entscheidungs- übung 'dieses Amtes an keine Weisungen gebun~ 
pfli,cht der Verwaltungshehörden behauptet wird.' den sind" die Bescheide der Behörde nicht der 
'r) Rechtls,wi.drig!kelit 1ie:g,t, nicht vor; sQ- Aufhebung oder Abänderung, im VerwaItungs­

weit die Gesetzgebung von einer bindenden r weg unterliegen und nicht, ungeachtet ,des Zu~ 
Regelung des Verhaltens der Verwaltungsbehörde treffens dieser Bedingungen, die Anrufung des 
absi,eht und die Bestimmung dieses Verhaltens Yerwaltungsgerichtshofes ausdrücklich für zu-
der Behörde selbst überläßt, die Behörde aber lässig erklärt 1st. ' 
von diesem frßien Ermessen im Sinne des Ge­
setzes Gebrauch gemacht hat. 

Art i ke 1 131. (1) Gegen den Bescheid einer 
Verwaltungsbehörde kann nach Erschöpfung des 
Instanzenzuges wegen Rechtswidrigkeit Be­
schwerde erheben: 

1. wer durch den Bescheid in s·einen Rech.ten 
verletzt zu sein behaupt,et; 

2. in den Angelegenheiten der Artikel 11 und 
12 auch der zuständige Bundesminister. . 

(2) Unter welchen Voraussetzungen' auel? in 
anderen als den in Abs, (1) angeführten Fällen 
Beschwerden gegen Bescheide von Verwaltungs­
behörden wegen Rechtswidri.gkeit zulässig sQnd, 
wird in den die einzelnen Gebiete der Verwal­
tung regelnden Bundes- oder Landesgese,tzen 
best,immt. ' 

Art i k 'e 1 132. Beschwerde wegen Verletzung 
der Entscheidungspflichtjkann erheben, wer ün 

, Art i k e I 134. (1) Der Verwaltungsgerichtshof 
besteht aus einem Präsidenten, einem Vizeprä-. 
sidenten und der erforderlich,en Zahl von son~ 
stigen Mitgli:edern (Senatspräsidenten und Räten). 

(2) Den Präsidenten, den Vizepräsidenten und 
die übrigen Mitglieder des Verwaltungsgerichts­
hofes ernennt der Bundespräsident auf Vorschlag 
der Bundesregierung. Die Bundesregierung er­
stattet ihre Vorschläge, soweit,es sich nicht'um 
die Stelle ges Präs,identen oder des Vizepräsiden­
ten handelt, auf Grund von Dreiervorschlägen 
der, Vollversammlung des Verwaltungsgerichts­
hofes. 

(:j) Alle MitgEeder des 'Verwaltung~gericht's­
hofes müssen die rechts- und staatswissenschaft­
lichen Studien vollendet/und bereits durch min­
destens zehn Jahre eine Berufsstellung bekleidet 
ha'ben, für die die Vollendung dieser Studien 
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vorgeschrieben ist. Wenigstens ,der dritte Teil 
der Mitglieder mu~ die Befähigung zum Richter­
a~nt haben, wenigstens der vierte Teil soll aus 
Berufsstellungen in den Ländern, womöglich aus 
dem Verv.:altungsdienst der Länder, entnommen 
werden: . 

(4) Dem Verwaltungs gerichtshof können Mit.­
glieder der Bundesregierung, einer Landesregie­
rung oder eines allgemeinen Vertretungskörpers 
nicht angehören; für Mitglieder der allgemeinen 
Vertr.etungskörper, die auf eine bestimmte Ge­
s·etzgebungs- oder Funktionsperiode gewählt 
wurden, dauert die Unvereinbarkeit auch bei 
vorzeitigem Verzicht auf das Mandat bis zum Ab-

, lauf der Gesetzgebungs- oder Funktionsperiode 
fört. . '. 

(5) Zum Präsidenten oder Vizepräsidenten des 
Verwaltungsgerichtshofes kann nicht be~tellt 
werden, wer eine der im Abs: (4) bezeichneten 
Funktionen in den letzten vier Jahren bekleidet 
hat. 

(6) Alle Mitglieder des Verwaltungs gerichts­
hofes sind berufsmäßig ang.estellte Richter. Die 
Bestimmungen des Aroikels 87, Abs. (1) und {2), 
und des Artikels 88, Abs. (2), finden auf sie An­
wendung. Am 31. Dezember des Jahres, in dem 
sie das 65. Lebensjahr vollenden, treten die Mit­
glieder des Verw-alrungsg.erichtshofes kraft Ge­
setzes inden dauernden Ruhestand. 

Art i k el 1:35. Der Verwaltungs gerichtshof 
'erkennt in Senaten. 

Art i k e I 136. Die n~heren Bestimmungen 
über Einrichtung, Aufgabenkreis und Verfahren 
des Verwaltungsgerichtslhofes enthält ein beson­
deres Bundesgesetz." 

Artikel H. 

Artikel 137 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
in der Fassung von 1929 hat zu lauten: 

"Der Verfassungsgerichtshof erkennt über ver'-' 
mögensrechtliche Ansprüche an den Bund, die 
Länder, di,e Bezirke, die Gemeinden und Ge­
meindeverbände, di'e weder im ordentlidlen 

Rechtsweg ausz'utragen, noch durch Beschei,d 
einer- Verwaltungshehörde zu 'erledigen sind." 

Artikel III. 
.(1) B,i's zum 31. iDezeanlber 1947 kön,nen ,im W,eg 

der einfachen B'undesgesetzgebungAusnahmen 
von der in Artikel 134, Abs. (6), des Bundes­
Verfassungsgesetzes in- der Fassung von 1929 und 
in der ,Fassung des Artikels I dieses Bundesverfas­
sungsgesetzes festgesetzten Altersgrenze getroffen 
werden. Das Bundesgesetz vom. 1. Februar 1946, 
B. G. BI. Nr. 57, betreffend di,e Altersgrenze der 
Mitglieder des Verwaltungsgerichtsholes, gilt als 
Bundesgesetz im Sinne dieses Absatze5 mit der 
Maßgabe, daß seine Wirksamkeit bis zum 31. De-
zember 1947 erstreckt wird. ' 

(2) Das Gesetz vom 12. Oktober 1945, St. G. 
BI. Nr. 208, über die Einrichtung, den Aufpbcn­
kreis und 'das Verfahren q.es Verwaltungsgerichts­
hofes (Verw:altungsgerichtshofgesetz - VwGG.) 
,in der Fassung des Bundesgesetzes vom 

1946, B. G. BI. Nr. , gilt als Bundes-
gesetz im Sinne des Artikels 136 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes in der Fassung von '1929 und 
in der Fassung des Artikels I dieses Bundesver­
fassungsgesetzes. 

Artikel IV. 
Soweit nad;! Artikel 137 des Bundes-V erfas­

sungsgesetzes inder Fassung von 1929 und in 
der Fassung dieses Bundesverfassungsgesetzes Zu­
ständigkeiten vom Verwaltungsg,erichtshof auf 
den Verfassungsgerichtshof übergehen, hat der 
Verwaltungsgerichtshof die bei ihm an:hängigen 
ErBe binnen ,dre'i Monaten nach Idem Inkra>ft­
treten ,dies·es, Bunde9Ver!f,assungsgesetzes, Wlwerzüg­
lieh .an den_VerJasslUng&gericht~OIf ahzmtret,en. Die 
Beurteilung, ob die in Betracht kommenden Kla­
gen rechtzeitig ei'ngebracht sind, richtet sich 
nach den bisherigen. Bestimmungen über die be­
züglichen Fristen heim Verwaltungs gerichtshof. 

Artikel V. 
Mit der Vollziehung dieses Bund'esverfassungs­

gesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
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